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Abschrift 





Vorhabenbeschreibung 

 

Die nach BlmSchG genehmigte Biogasanlage in 29643 Neuenkirchen, Liester Straße, 

Gemarkung Sprengel, Flur 1, Flurstücke 55/6, 55/7 soll geändert werden. Die Anlage 

befindet sich im Außenbereich der Ortschaft Sprengel in der Gemeinde Neuenkirchen 

und ist seit 2008 in Betrieb. 

 

Antragsteller und Betreiber ist die RiGas GmbH, Ilhorn 1, 29643 Neuenkirchen, An-

sprechpartner und Geschäftsführer: Herr Hans-Hermann Jacobs.  

 

Auf dem Gelände finden sich neben den Anlagen zur Gas- und Stromproduktion Ge-

bäude, Flächen und Behälter, die zur Lagerung von Gärsubstraten und Gärresten bzw. 

zur entsprechenden Aufbereitung oder Weiterverarbeitung dienen. Weiterhin gibt es 

ergänzende Nutzungen, die dem Betrieb der Anlage dienen (z.B. Gebäude zum Un-

terstellen von Geräten und Maschinen, Abstellflächen für Fahrzeuge und Maschinen 

sowie Anlagen zur Niederschlagswasserentsorgung), Anlagen zur Aufbereitung von 

Biogas sowie Anlagen zur Verwendung und Weiterleitung von Wärme, die durch den 

Betrieb der Biogasanlage anfällt. 

 

Es sind derzeit folgende Baugruppen bzw. Teilbetriebseinheiten vorhanden: 

 

(a) 1 Container-BHKW, 

(b) 1 Trafo, 

(c) 1 Vorgrube, 

(d1 – d3) 3 Fermenter incl. Fütterungsschnecken, 

(e) 1 Endlager mit Gaslager, Tragluftdach, 

(f) 1 Gärsubstrat-Folienerdbecken, 

(g) 1 Silagelagerplatte, 

(h) 1 Sickersaftsammelbehälter, 

(i) Hofbefestigung incl. Hofentwässerung, 

(j) 1 Technikraum (Heizung und Heizverteilung, Schaltanlagen), 

(k) 1 Halle für landwirtschaftliche Geräte und Betriebsvorrichtungen, 

(l) Gärsubstrat/Düngeraufbereitung (Separation, Trocknung, Sammelbehälter), 

(m) Gasaufbereitung für Satelliten-BHKW, 

(n) 1 Mistlagerhalle, 

(o) Photovoltaik, 

(p) 1 Notfackel, 

(q) Umwallung, 

(r) Bepflanzung und Zaun incl. Tor, 

(s) Gasleitung für Satelliten-BHKW, 
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(t) Ölannahmeplatz (Alt-BHKW). 

 

Der Bestand ist zeichnerisch im anliegenden Lageplan (Anlage 1) dargestellt (Klein-

Buchstaben in Klammern beziehen sich auf die Klein-Buchstaben im Lageplan). 

 

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens ist die Errichtung folgender Teilbetriebs-

einrichtungen beabsichtigt: 

 

(A) 1 Fundamentplatte, 

(B) 1 Container-BHKW incl. Gasmotor, Generator usw., 

(C) 1 Trafo, 

(D) Gasaufbereitung (Verdichter, Gaskühlung/-entwässerung, 2 Aktivkohlefilter), 

(E) 1 Ölannahmeplatz, 

- Geänderte Leitungsführung. 

 

Der Zubau ist zeichnerisch im Lageplan (Anlage 1) dargestellt (Groß-Buchstaben in 

Klammern beziehen sich auf die Groß-Buchstaben im Lageplan). 

 

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die durch den Zubau erforderlich werden 

Maßnahmen werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan (textliche und 

zeichnerische Festsetzungen sowie Umweltbericht) näher dargestellt, ebenso die für 

den vorhandenen baulichen Bestand bereits durchgeführten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen. Der Vorhabenträger ist zum Teil Eigentümer der für die 

Durchführung der Maßnahmen vorgesehenen Flächen. Der Zugriff auf die im 

Eigentum Dritter stehenden Flächen zur Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen 

wird vor Fassung des Satzungsbeschlusses verbindlich gesichert. 

 

Kernstück der geplanten Ergänzung der Biogasanlage ist die Aufstellung eines 

Containers mit installiertem Gas-BHKW mit 735 kWel/1.755 kW FWL zur 

Flexibilisierung des Anlagenbetriebs. Das Technische Datenblatt des zum Einsatz 

kommenden Gerätes ist als Anlage 2 beigefügt.   

 

Im vorhandenen Container befindet sich ein Gas-Aggregat mit 537 kWel/1.297 kW 

FWL. Das bedeutet eine Erhöhung der Feuerungswärmleistung von 1.297 kW FWL 

auf 3.0522 kW FWL. Die max. Feuerungswäremleistung der BHKW darf einen Wert 

von 4 MW nicht überschreiten. 
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Zur Optimierung der Wärmenutzung versorgt die Biogasanlage über eine 

Mikrogasleitung ein räumlich abgesetztes Satelliten-BHKW mit 250 kWel/629 kw 

FWL. 

 

Die Anlage wird marktorientiert betrieben und speist dann verstärkt Strom ein, wenn 

die Nachfrage besonders groß ist. Dabei sollen die BHKW der Biogasanlage aber nicht 

pauschal mit dieser höheren Leistung betrieben, sondern ausschließlich bei Spitzen 

im Stromverbrauch auf Abruf hinzugeschaltet und bei geringer Nachfrage wieder 

abgeschaltet werden (Flexibilität). Da die gasförmige Bioenergie speicherbar ist, kann 

das Tragluftdach der Biogasanlage somit den Erneuerbare-Energien-Mix puffern. 

 

Die Gesamtstromproduktion/Jahr wird nicht erhöht. Die durchschnittlich produzierte 

Leistung soll weiterhin bei 537 kWel auf der Biogasanlage und 250 kWel beim 

Satelliten-BHKW betragen.  

 

 

 

Anlagen: 

- Anlage 1 - Lageplan 

- Anlage 2 - Technisches Datenblatt 
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ECOMAX® 7 BIOGAS 
Die technischen und baulichen Weiterentwicklungen von AB seit mehr als dreißig Jahren 

Tätigkeit haben ECOMAX® zu einem weltweiten Spitzenprodukt auf dem Sektor der 

dezentralen Energieerzeugung gemacht.  

Kompakt, vielseitig, modular und hochleistungsfähig: Das sind die herausragenden 

Vorteile eines Industrieprodukts wie ECOMAX®. Die modulare Lösung kann perfekt in 

verschiedenste Anlagen- und Anwendungskonfigurationen integriert werden.  

Diese technische Spezifikation dient als Grundlage für die Auswahl eines KWK-Moduls des 

ECOMAX® 7 Biogas mit einer elektrischen Leistung von 735 kW und sämtlichen 

Komponenten sowie Betriebssystemen laut den Bedingungen des Lieferangebots 

(Bestandteil dieses Dokuments). 

  

Die in dieser technischen Spezifikation enthalten Darstellungen sind nur beispielhaft. Eine reale Darstellung der 
gewählten ECOMAX® Konfiguration finden Sie in der beigefügten Layout-Zeichnung 
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1 AUSLEGUNGSBEDINGUNGEN

Außentemperaturbereich für Nominalbetrieb +30 °C / - 10 °C

Aufstellhöhe ≤500 m ü.NN.

Der Motor kann auch außerhalb der zuvor genannten Auslegungsbedingungen betrieben werden.

Hierbei kann es zu Einschränkungen im Betrieb (z.B. Leistungsreduzierung) kommen.

2 LEISTUNGSDATEN

Elektrische Leistung 735 kW

Thermische Leistung 712 kW

Schalldruckpegel in freier Umgebung ohne akustische Reflexionen  55 dB(A) in 10m

Inselbetrieb Nicht vorgesehen

“Black Out Start” Betrieb Nicht vorgesehen

Die hier angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die im Motordatenblatt angegebenen

Normbezugsbedingungen gemäß DIN-ISO 3046 und DIN 6271.

3 ABGASEMISSIONEN

NOx (bezogen auf 5% O2) <500 mg/Nm³

CO (bezogen auf 5% O2) – Konfiguration mit Katalysator <1000 mg/Nm³

CH2O (bezogen auf 5% O2) - Konfiguration mit Katalysator* <30 mg/Nm³

Höhe des Abgastrakts über dem Boden, für die Rückführung des Abgases 10 m

* Formaldehyd wird durch den Einsatz eines speziellen Oxidationskatalysators reduziert.

   Zulässige Schadstoffgrenzwerte gemäß TA 1000-0300.
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4 ECOMAX MODUL 

EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT 
Wer sich für Kraft-Wärme-Kopplung entscheidet, benötigt eine Anlage mit langfristig 

hoher Leistung. Um höchst zuverlässige Technologien mit optimaler Betriebsleistung 

bereitstellen zu können, bringt AB bei seinen ECOMAX®-Anlagen spezifische Lösungen und 

Innovationen zur Verbesserung der Kapazität zum Einsatz. Mit den technischen Lösungen 

kann Problemen der Funktionsfähigkeit und Maschinenstillständen vorgebaut werden, 

wodurch sich auch der Wartungsaufwand verringert. 

Die technische und bauliche Sorgfalt beginnt bei der Konstruktion des KWK-Systems und 

führt sich in den einzelnen Bauelementen, dem Lack sowie in den Systemen zur 

Verhinderung anormaler Ausdehnung der Teile aufgrund von thermischer Beanspruchung 

fort. 
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4.1 STAHLGEHÄUSE 

Die Anlage ist in einem speziellen Gehäuse untergebracht, welches für die Außenaufstellung 

konzipiert ist. Es ist aus Kohlenstoffstahl gefertigt und mit einem widerstandsfähigen Bodenrahmen 

ausgestattet, welcher in der Lage ist, das gesamte Gewicht der im Inneren installierten Komponenten 

zu tragen. Zu den Hauptgehäuseeigenschaften zählen: 

▪ Seitenwände und Dach, gefertigt aus verzinktem Trapezblech; 

▪ Winkelblöcke für Kranaufstellung; 

▪ Eingangstüren in jedem Raum, für einfachen Zugang und erleichterte Wartungsarbeiten. 

4.2 SCHALLISOLIERUNG 

Seitenwände und Decke des ECOMAX® Gehäuses sind durch Mineralwollplatten, bedeckt mit 

Lochblechen, schallisoliert. Die Schallisolierung ist so ausgelegt, um den geforderten Geräuschpegel 

zu erreichen. 

4.3 MODUL BELÜFTUNGSSYSTEM 

Die hohen Qualitätsansprüche des ECOMAX® spiegeln sich auch im Belüftungssystem wieder. Dieses 

wurde entwicklet, um die Leistung des Motors und seinen kontinuierlichen Betrieb unter 

verschiedensten Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. 

Lufteinlasssystem: 

▪ Regenschutzgitter aus verzinktem Stahl; 

▪ Auswechselbare Luftfilter; 

▪ Schalldämmkulissen; 

▪ Ausreichend dimensionierte Ventilatoren. 

Luftauslasssystem: 

▪ Regenschutzgitter aus verzinktem Stahl; 

▪ Servogesteuerte Jalousieklappen; 

▪ Schalldämmkulissen. 
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4.4 AUSSENLACKIERUNG

Die Außenlackierung ist ein Schlüsselelement, um den hohen Standard der Haltbarkeit und

Widerstandsfähigkeit des ECOMAX® Moduls, auch unter extremen Wetterbedingungen, zu

gewährleisten. Die finale Lackierung wird auf ihre Korrosionsbeständigkeit von über 1.000 Stunden

in salzhaltigem Sprühnebel, durch einen Labortest (ISO 9227) überprüft. Die Lackierarbeiten

umfassen für die äußeren Teile die folgenden Schritte:

▪ Oberflächenbehandlung durch Schleifen und Waschen;

▪ Grundierung für verzinkte Oberflächen;

▪ Rostschutz Epoxy-Schicht;

▪ Polyurethan-Schmelzschicht, Farbe RAL 6005 (Moosgrün).

Für die Innenlackierung wird eine Grundierung sowie ein Polyurethan-Schmelzschicht auf alle

sichtbaren Teile aufgebracht, Farbe RAL 7035.

4.5 HAUPTWÄRMEKREISLÄUFE

Um die Zuverlässigkeit und Funktionalität der Wärmerückgewinnung- und Wärmeableitung zu

erhöhen, werden die Verbindungen aus nahtlosen Strahlrohren mit geeignetem Durchmesser

hergestellt. Die Lieferung und Verlegung beinhaltet folgende Bauteile:

▪ Verbindungsleitungen zwischen Motorkühlwasserkreislauf und Abgaswärmetauscher;

▪ Verbindungsleitungen zwischen Abgaswärmetauscher und Entkopplungswärmetauscher;

▪ Verbindungsleitungen zwischen Abgaswärmetauscher und Motorkühlwasserkreislauf;

▪ Verbindungsleitungen vom Rückgewinnungskreislauf bis zu den Systemgrenzen des Moduls;

▪ Verbindungsleitungen zwischen Motorkühlwasserkreislauf und Notkühler;

▪ Verbindungsleitungen zwischen NT-Gemischkühlkreislauf und Gemischkühler.

4.6 ENTKOPPLUNGSWÄRMETAUSCHER

Im thermischen Rückgewinnungskreislauf der Anlage wird ein Entkopplungswärmetauscher installiert

welcher Motor- und Kundenkreislauf entkoppelt. Der Wärmetauscher ist ausgelegt, um die gesamte

Motor- sowie Abgasabwärme zurückzugewinnen. Die technischen Eigenschaften werden während der

Ausführungsplanung festgelegt.

Der Entkopplungswärmetauscher ist für 1.117 kW ausgelegt (Primärseite: 95-74 °C und

Sekundärseite: 90-65 °C)

4.7 3-WEGE-VENTIL (AM ENTKOPPLUNGSWÄRMETAUSCHER)

Lieferung eines 3-Wege-Ventils zum Motorauskühlungsschutz im Sekundärkreislauf.
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4.8 SCHMIERÖLSYSTEM 

Das automatische Schmierölsystem ist im Inneren des ECOMAX® enthalten: bestehend aus einem 

Frischöltank (Kapazität 300 Liter), Steuerung, Verbindungsleitungen, Ventilen und Pumpe. 

 

 

 

4.9 SCHMIERÖLNACHFÜLLSYSTEM 

Um den fortlaufenden Betrieb zu gewährleisten, besitzt 

das ECOMAX® Modul ein Schmierölnachfüllsystem, 

bestehend aus zwei Lagertanks (Frisch- und Altöltank). 

Beide Lagertanks haben eine Kapazität von je 1.000 

Liter und sind mit Pumpen, Ventilen und 

Verbindungsleitungen zum Motor ausgestattet. Die 

Lagertanks sind doppelwandig ausgeführt. 

 

 

 

4.10 VERANKERUNGSSTRUKTUREN 

Um eine langlebige Struktur zu gewährleisten, sind die sehr widerstandsfähigen 

Verankerungsstrukturen, welche alle Komponenten auf dem Dach des Moduls halten, aus Stahl 

gefertigt, ordnungsgemäß verschweißt und besitzen eine feuerverzinkte Oberfläche. 
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4.11 ABGASFÜHRUNG 

Das ECOMAX® Modul ist mit einer Abgasleitung ausgestattet, welche den Motor mit den installierten 

Komponenten verbindet. Die Verbindungsleitung ist abhängig vom Volumenstrom des Abgases und 

dem Druckverlust im Abgassystemen entsprechend bemessen. Die Kompensatoren, welche 

erforderlich um die Verformungen die durch hohe Temperaturen oder anderen Faktoren verursacht 

werden entgegenzuwirken, sind im Angebot mit enthalten. Ein Probenahmepunkt sowie ein 

Abflusssystem sind ebenfalls enthalten. Die Abgasleitung wird durch einen richtig bemessenen 

Abgaskamin mit einer Höhe wie in den Referenzparametern angegeben, komplettiert. 

4.12 ABGASSCHALLDÄMPFER 

Um die Schallemissionen des Motors zu reduzieren, wird im Abgaskreislauf ein spezieller 

Abgasschalldämpfer, in zylindrischer Form, aus verschweißtem Edelstahl installiert. Der 

Schalldämpfer ist so dimensioniert, dass der geforderte Restgeräuschpegel eingehalten wird.  
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FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT 
ECOMAX® zeichnet sich auch aus technischer Sicht als besonders praktisch aus, was 

bedeutend zu seinem Erfolg in verschiedensten Einsatzbereichen beigetragen hat. 

Einerseits weist das Modul gegenüber anderen Anlagentypen einen weit geringeren 

Platzbedarf auf, und andererseits sind alle Komponenten in einem leicht zugänglichen 

technologischen Layout für Wartungstätigkeiten enthalten. Dank drei großer Türen ist der 

Zugang ergonomisch aufgebaut. Ebenso großes Augenmerk hat AB der Sicherheit 

gewidmet: ECOMAX® umfasst sämtliche Vorrichtungen für eine sichere Nutzung der 

Anlage unter sämtlichen Anwendungsbedingungen, und zwar auf höchst zuverlässige 

Weise. 

4.13 IM MODUL INTEGRIERTE SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Zu den konstruktiven Merkmalen des ECOMAX® gehören eine Reihe von spezifischen Lösungen, um 

das Anlagenpersonal zu schützen. Einige dieser Bauteile sind: Umlaufende Geländer aus verzinktem 

Stahl, Leiter (in passender Höhe) vollständig verankert und mit Fallschutz, wannenförmiger 

Container-Boden, um eventuelle Ölleckagen aufzufangen. 

4.14 RAUCH- UND GASWARNSYSTEM 

Das Modul ist mit einem Rauch- und Gaswarnsystem ausgestattet, bestehend aus der richtigen 

Anzahl von Rauchsensoren (punktförmiger Typ) und einem Gassensor im Maschinenraum in der Nähe 

der Gasregelstrecke, sowie einem elektronischen Wahrnehmungs- und Alarmgerät. Das Rauch- und 

Gaswarnsystem ist für den alleinigen Einsatz der Maschine vorgesehen. 

4.15 NOT- UND GEMISCHKÜHLER 

Der Not- und Gemischkühler wird auf dem 

Dach des Moduls installiert. Die genauen 

technischen Eigenschaften der 

Komponenten werden bei der 

Ausführungsplanung festgelegt, um eine 

optimale Dimensionierung zu gewährleisten.  

4.16 GAS-

SCHNELLSCHLUSSVENTIL 

Für die maximale Sicherheit des Moduls wird 

ein nach ATEX-Vorschriften zertifiziertes 

Gas-Schnellschlussventil bereitgestellt. 
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STEUERUNG UND MANAGEMENT 
Das technische Team von AB hat im Sinne einer präzisen, vollständigen und dauerhaften 

Anlagenkontrolle in Bezug auf alle Betriebs- und Leistungsparameter ein integriertes 

System entwickelt, das von einer IT-Plattform auch leicht ferngesteuert werden kann und 

die Überwachung sämtlicher sensibler Betriebselemente ermöglicht. Alle Komponenten 

der Steuerungs- und Befehlssysteme werden direkt von den AB-Technikern installiert und 

sind Bestandteil der Qualität, durch die sich die EXOMAX®-Lösung auf dem Markt 

auszeichnet. 

Die in einem separaten und klimatisierten Raum des Moduls untergebrachten Schalttafeln 

gewährleisten eine bequeme und unmittelbare Schnittstelle zum Bedienungspersonal. 

Dasselbe gilt für die Fernsteuerung. 

4.17 MODULSTEUERSCHRANK 

Die BHKW-Anlagensystemsteuerung inklusive der automatischen Hilfsbetriebesteuerung wurde von 

AB basierend auf SPS entwickelt. Der Siemens-Typ SPS steuert die ECOMAX® Einheitsfunktionen und 

fungiert als Schnittstelle zum Stromnetz. Die SPS erfasst alle analogen und digitalen Daten des 

Motors und steuert / verwaltet die Hilfsbetriebe. Signale, die von den wichtigsten 

Sicherheitssystemen kommen, werden mit einer vernetzen Logik verwaltet. Die SPS-Einheit ist in 

der Lage, Kontroll- und Arbeitsparameter der Anlage direkt zu erfassen und zu regeln. Die wichtigsten 

Parameter die von unserem Überwachungssystem zur Verfügung gestellt und verarbeitet werden 

sind die folgenden 

▪  Generator Schaltzustand; 

▪ Motorkühlwassertemperatur und -druck; 

▪ Schmieröltemperatur und -druck; 

▪ Abgasdurchschnittstemperatur in den Zylindern; 

▪ Rücklauftemperatur; 

▪ Abgastemperatur in jedem Zylinder; 

▪ Anzahl der Startvorgänge; 

▪ Gas-Luft-Gemisch Temperatur am Motoreinlass; 

▪ Anzahl der Umdrehungen pro Minute; 

▪ Generator CosPhi; 

▪ Generatorfrequenz; 

▪ Durchschnittlicher Generatorstrom; 

▪ Durchschnittliche Generator-Netzspannung und 

Neutral-Netzspannung; 

▪ Wirk-, Blind- und Scheingeneratorleistung. 

Die oben genannten Parameter werden mit dem weiter unten beschriebenen Überwachungssystem 

verarbeitet, aufgezeichnet und angezeigt. Durch den Überwachungs-PC ist es möglich, die 

Betriebsparameter festzulegen und Daten zu erfassen, die angezeigt werden können. Der 

Schaltschrank wird mit Steuerungseinheiten für die Belüftung des KWK-Raums, sowie die Steuerung 

des Notkühlers ausgestattet. Das System ist auch mit einer elektronischen Synchronisierungseinheit 

ausgestattet, um den Parallelbetrieb mit dem Stromnetz automatisch herzustellen. 
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4.18 SCADA ÜBERWACHUNGSSYSTEM 

Die Architektur des Automatisierungssystems im ECOMAX ® wurde so ausgelegt, um eine 

Komponentenintegration und sichere Betriebsweise zu gewährleisten. Die nachfolgenden Parameter 

wurden hierbei als grundlegend angesehen: 

▪ Einfachheit des Steuerungs- und Regelungsbetriebs; 

▪ Einfachheit des Alarmmanagements; 

▪ Trennung von Schaltausrüstung oder anderer Systeme, um Betriebs- und/oder Auslesefehler 

zu vermeiden; 

▪ Einfachheit der Eingriffe für Wartung und Austausch von Komponenten. 

 

Das elektrische Netzwerküberwachungssystem hat nachfolgende Funktionen: 

▪ Signalerfassung und Befehle, zur und von der Anlage; 

▪ Lokal- und Remotbefehlmanagement; 

▪ Funktionalrechnungen; 

▪ Regulierung; 

▪ Netzüberwachung; 

▪ Selbstdiagnose. 

4.18.1 Überwachung 

Das Anlagenüberwachungssystem basiert auf der SCADA Siemens WIN-CC-Software-Plattform, die 

AB schon für lange Zeit als Software-Plattform für Automatisierungsanwendungen verwendet. 

Windows wird als Standard für die Automatisierungssysteme eingesetzt, was die Auswahl einer 

SCADA-Plattform beinhaltete, welche in der Lage ist, Microsoft-Standardanforderungen zu erfüllen, 

wodurch eine zuverlässige und einfache Bedienung sowie ein effektiver technischer Support 

ermöglicht werden.  

Das Design des Automatisierungssystems zur Überwachung des Anlagenbetriebs wird so ausgelegt, 

um die Komponentenintegration und die Betriebssicherheit sicherzustellen. 

  

Das Überwachungssystem wurde unter Berücksichtigung der nachfolgenden entscheidenden 

Parameter entworfen: 
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▪ Übersicht der Anlagenleistung; 

▪ Befehlsübernahme des Betreibers; 

▪ Einfaches lesen von Alarmen; 

▪ Trendansicht.  

Die Software des Systems liefert alle Überwachungsfunktionen die notwendig sind, so dass eine 

einfache und kontinuierliche Betriebsart der Anlage durch den Bediener gewährleistet werden kann. 

Die Software wurde in einer Weise konzipiert, um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 

zu gewährleisten. Das gesamte System ist charakterisiert durch Flexibilität mit der Möglichkeit von 

zukünftigen Erweiterungen. Es ist auch möglich, weitere Verbindungen zum System von einer 

Kontrollstation aus über das Internet herzustellen. Die Sicherheit wird durch eine entsprechend 

ausgelegte Firewall garantiert. 

 

4.18.2 Grafische Darstellung 

Besonderes Augenmerk wurde auf die grafische Darstellung der Software gelegt, mit deren Hilfe der 

Betreiber die Anlage steuert. Jede Seite besteht aus Übersichtsfenstern, welche für den Nutzer 

interessante Informationen der betreffenden Systemkomponenten sowie aktuelle Werte anzeigen. 

Das Übersichtsfenster zeigt ein vereinfachtes Layout des Systems an, welches in verschiedene Zonen 

(Hauptkomponenten) unterteilt ist und diese durch einfache Verbindungslinien verbindet (Kabel, 

Rohre). Jede dieser Seiten ist so aufgebaut, dass die Messwerte jeder analogen Einheit den 

Betriebszustand (Pumpen, Ventile, elektrische Leitungen, etc…) und Alarme jeder analogen oder 

digitalen Einheit dargestellt werden. Auf jeder Seite gibt es die Möglichkeit, Alarme, welche in der 

Anlage auftreten, in Textform, mit Datum und Uhrzeit darzustellen. Die Alarme sind in zeitlicher 

Reihenfolge sortiert und noch aktive Alarme können schnell erkannt werden. 

4.19 GENERATOR-LEISTUNGSFELD 

Die Kopplungsschaltanlage wird in räumlicher Nähe zum Motor-Kontrollpanel aufgestellt. Sie 

beinhaltet einen Leistungsschalter mit elektronischem Schutz, Öffnungs- und Schließspulen, eine 

Unterspannungsspule und einen motorisierten Federspanner. 
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4.20 WARTUNGS- UND BENUTZERHANDBUCH 

Das Wartungs- und Benutzerhandbuch stellt Leitlinien für die richtigen Wartungsverfahren des 

ECOMAX® bereit. Das Handbuch ist in Kapiteln unterteilt, die jeweils verschiedene Themenbereiche 

behandeln, um das Verständnis des Inhaltes zu erleichtern. Das Handbuch ist ein integraler 

Bestandteil des Produktes und wird bei Auslieferung beigelegt. Es erfüllt die nachfolgenden 

Anforderungen: 

▪ Ordnungsgemäße Anwendung von Richtlinien und Normen; 

▪ Richtige Form der technischen Kommunikation unter Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen und technisch adäquater Terminologie; 

▪ Angemessene Kommunikation der Inhalte an alle Beteiligte, entsprechend ihrer Qualifikation. 
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5 ECOMAX® ZUSATZKOMPONENTEN 

UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIEN 
Die Kraft-Wärme-Kopplung ist weltweit als beste technologische Anwendung zur 

Gewährleistung von Energieeffizienz und ökologischer Nachhaltigkeit anerkannt. Die 

Umweltfreundlichkeit hängt mit der deutlichen Senkung der CO2-Emissionen in die 

Atmosphäre aufgrund des geringeren Verbrauchs an Primärenergie zusammen. Der Fokus 

von AB auf diesen Aspekt stellt seit jeher den Antrieb der Unternehmensmission dar. 

Darauf fusst die Planung einer Anlage, die auf maximale Emissionsreduktion abzielt. Zur 

Eindämmung schädlicher Emissionen kommen im ECOMAX®-Modul verschiedene 

Technologien gemäß den geltenden nationalen Branchenvorschriften zum Einsatz. 

5.1 KATALYSATOR 

Der Oxidationskatalysator ist entsprechend den 

Motordaten ausgelegt, um die Emissionen auf die 

angegebenen Werte zu reduzieren. Das 

Oxidationskatalysatorgehäuse ist aus Edelstahl mit 

abnehmbarer Platte für den Patronenwechsel. Zur 

Messung des Druckabfalls stehen Prüfpunkte zur 

Verfügung.  
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THERMISCHEN WIRKUNGSGRAD 

5.2 ABGASWÄRMETAUSCHER FÜR WARMWASSERPRODUKTION 

Abgaswärmerückgewinnung zur Warmwassererzeugung, mit Abgasrohren, in horizontalen Layout-

Design mit den nachfolgenden Eigenschaften: 

▪ Rohrplatten in geeigneter Dicke; 

▪ Abgasrohre an den Rohrplatten durch Bördelung befestigt; 

▪ Reihe von internen Leitflächen; 

▪ Einlass- /Auslasskammern aus Stahl, welche für Inspektionen und Wartungen geöffnet 

werden können. 

Die genauen technischen Spezifikationen werden bei der finalen Auslegungsplanung festgelegt. 

Voraussetzung für die Gültigkeit der Garantie des Abgaswärmetauschers ist ein H2S-

Grenzwert im Biogas, welcher immer unter 100 ppm liegt. 

5.3 ABGASRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM MIT BYPASS 

Richtig dimensionierte Abgasleitungen, welche den 

Motor mit dem Abgaswärmetauscher verbinden. 

Bypass-Schaltung am Abgaswärmetauscher aus AISI 

304 Edelstahlrohren. Notwendige Kompensatoren sind 

nach Bedarf enthalten. Servogesteuerte 3-Wege-

Ventilweiche für den Abgasbypasskreislauf ist 

inkludiert.  

5.4 WÄRMEDÄMMUNG 

Um beste Anlagenleistung und höchste Sicherheit des 

Betreibers zu gewährleisten, wird die Lieferung die 

Erstellung der Wärmedämmungen umfassen. Sowohl 

die Dichte als auch die Dicke der Wärmedämmung 

werden zusammen mit der äußeren 

Oberflächenbeschichtung in Abhängigkeit der 

spezifischen Konfiguration der Anlage und der Art der 

Isolierung entsprechend festgelegt. Die Isolierung der nachfolgenden Komponenten umfasst: 

▪ Wärmerückgewinnungskreisläufe (Heißes Wasser); 

▪ Abgasverrohrung; 

▪ Katalysator; 

▪ Abgaswärmetauscher; 
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GASTECHNOLOGIEN 

5.5 BIOGAS-GEBLÄSE MIT FREQUENZUMRICHTER 

Lose Lieferung eines mehrstufigen Biogas-Gebläses, angetrieben von einem Elektromotor, ausgelegt 

für die Versorgung des Motors, mit folgenden Features: 

▪ Aluminiumgehäuse mit Aluminium-Laufrädern; 

▪ Asynchron-Elektromotor, EEx-d Ausführung; 

▪ Frequenzumrichter. 

Installation und Verbindungsleitungen zur ECOMAX® Einheit, müssen kundenseitig bereitgestellt 

werden. 

 

MESSSYSTEME 

5.6 BIOGAS-DURCHFLUSSMESSSYSTEM 

Im Biogasversorgungssystem ist ein Messsystem integriert, bestehend aus nachfolgenden 

Komponenten: 

▪ Volumenstrommesseinrichtung komplett mit Sendeeinheit. 
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6 SERVICE 

6.1 TRANSPORT 

Beziehen Sie sich auf das Lieferangebot. 

6.2 VOR-ORT MONTAGE 

Beziehen Sie sich auf das Lieferangebot. 

6.3 INBETRIEBNAHME 

Die Inbetriebnahmephase der Anlage ist ein ausschlaggebender Schritt für die Gewährleistung von 

Qualitätsstandards sowie der ECOMAX® Leistung. Die Inbetriebnahme wird durchgeführt, sobald die 

Verifizierung aller Komponenten abgeschlossen ist und die Leistungsverbindungen sowie die 

Verbindungen zum Kontrollsystem hergestellt sind. Die ECOMAX® Inbetriebnahme erfolgt in zwei 

Schritten: 

▪ „Kaltprobelauf” um die Anlagensignale jedes im Projekt implementierten Gerätes bei 

simulierten Manuel- und Automatikbetrieb zu testen. 

▪ “Funktionstest” bei dem der Netzparallelbetrieb, die Motor-Gemischbildung und der 

Wärmeaustausch mit dem Anwender geprüft werden. 

AB Techniker werden dem Betreiber eine Einführung im Umgang mit der Anlage geben. 

Die erste Füllung der Glykollösung (Wasser + Ethylenglykol) nur für geschlossene ECOMAX®-

Schaltungen sowie die Batteriesäure sind eingeschlossen. 

Nur für die geschlossenen ECOMAX® Kühlkreisläufe sind die erste Füllung des 

Glykolgemisches und die Säure für die Motorbatterien enthalten. 

6.4 AUSLEGUNG UND DOKUMENTATION 

Das Engineering umfasst die Untersuchung und Entwicklung des Projekts sowie die Erstellung von 

Ausführungszeichnungen nach gegenwärtig gültigen Gesetzen. Bei Abschluss der Arbeiten werden 

nachfolgende Unterlagen ausgestellt: 

▪ Finales Layout (Bauarbeiten, Kabelwege, Erdungssystem); 

▪ Finales R&I-Schema; 

▪ Technische Dokumentation der installierten Komponenten; 

▪ Technische Abschlussberichte; 

▪ CE-Konformitätserklärung; 

▪ Bereichsklassifizierung gemäß EN 60079-10 Standard. 
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7 VERSORGUNGSGRENZEN 

7.1 AB LIEFERGRENZEN 

Gasverbindung: Am Einlassflansch des ECOMAX®; 

Gasschnellshlussventil montiert und 

Biogasgebläse lose geliefert. 

HT-Wärmeableitungsskreislauf: Alles enthalten. 

NT-Wärmeableitungsskreislauf: Alles enthalten. 

Warmwasserkreislauf, kundenseitig: Am Einlass- und Auslassflansch des ECOMAX®, 

Umwälzpumpe auf der Sekundärseite nicht 

inbegriffen. 

Abgas: Alles enthalten; Kaminhöhe wie angegeben. 

Schmierölsystem: Innentanks enthalten wie oben beschrieben; 

Erstölbefullung nicht enthalten. 

Entwässerungsleitungen: Bei Kondensatablauf am ECOMAX®. 

MS-Leistungsanschlüsse: Nicht enthalten, Liefergrenzen an den Klemmen 

der NS-Generatorschaltanlage. 

NS-Hilfsbetriebeversorgung: Enthalten und vom NS-Schaltschrank 

abgeleitet. 

Erdungssystem: Enthalten für die Erdung und äquipotentiale 

Verbindungen innerhalb der ECOMAX® Einheit; 

nicht enthalten für bauseitig gelieferte und 

installierte Komponenten (nicht isolierte Kabel, 

etc…). Dies ist bauseits vom Kunden 

auszuführen. 

 

 

ANMERKUNG 
Alle in diesem Dokument angegebenen bzw. empfohlenen Lösungen basieren auf einer 

allgemeinen Planung und haben deshalb rein exemplarischen Charakter. Sie sind nicht 

endgültig und können in der Ausführungsphase Änderungen unterliegen. Dabei werden 

ausgehend von den Spezifikationen die Detailmerkmale für die endgültige Lösung 

ausgearbeitet. Unverändert bleibt aber die dahinter liegende Philosophie von 

Betriebsfähigkeit und Ausführung auf höchstem Niveau, wobei alle Arbeiten und 

technischen Lösungen umgesetzt werden, die sich im Rahmen der Ausführungsplanung 

als die Besten herausstellen. Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei diesen 

technischen Informationen um Verbesserungen ohne Ausschließungscharakter handelt.  
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Übersichtsplan Maßstab 1 : 25.000

Planungsbüro REINOLD
Raum- und Stadtplanung IfR

31737 Rinteln - Seetorstraße 1a
Telefon 05751 - 9646744 Telefax 05751 - 9646745

Bauleitplanung der Gemeinde Neuenkirchen
Landkreis Heidekreis

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1
„Biogasanlage Sprengel“

mit Vorhaben- und Erschließungsplan
einschl. örtlicher Bauvorschriften

- vorhabenbezogener Bebauungsplan -

- Abschrift -

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25.000 (TK 25)
        Maßstab: 1:25.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs- und Katasterverwaltung

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2019                Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Präambel des Bebauungsplanes
(einschl. örtlicher Bauvorschriften)

Aufgrund der  §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen diesen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, mit Vorhaben- und Erschließungsplan,
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen - sowie
den nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften - als Satzung beschlossen.

Neuenkirchen, den 25.01.2021

gez. Brunkhorst
.....................................
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, einschl.
örtlicher Bauvorschriften, mit Vorhaben- und Erschließungsplan, beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 21.09.2018 ortsüblich
bekanntgemacht worden.

Neuenkirchen, den 25.01.2021

gez. Brunkhorst
...........................................
Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Gemarkung: Sprengel 
Flur: 1,2  

Gemarkung: Ilhorn
Flur: 2,3

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2019
Landesamt für Geoinformation

      und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom
26.09.2019).

Soltau, den 18.01.2021
LGLN, Regionaldirektion Sulingen-Verden, Katasteramt Soltau

gez. Prietzel
......................................................................
(Unterschrift)

Planverfasser

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, einschl.
örtlicher Bauvorschriften, mit Vorhaben- und Erschließungsplan, sowie der Entwurf der
Begründung einschl. Umweltbericht wurden ausgearbeitet vom:

Planzeichnung und Begründung: Umweltbericht:

Planungsbüro REINOLD BERGMANN Freiraum Landschaft
Seetorstraße 1a - 31737 Rinteln 164er Ring 8, 31785 Hameln
Tel. 05751 - 9646744 Fax: 05751 - 9646745 Tel. 05151 - 7840090 Fax: 05151 - 7840096

Rinteln, den 08.01.2021 Hameln, den 14.01.2021

gez. Reinold gez. Bergmann
.................................... ....................................
Planverfasser Planverfasser

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 05.03.2020
dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, einschl.
örtlicher Bauvorschriften, mit Vorhaben- und Erschließungsplan, und dem Entwurf der
Begründung einschl. Umweltbericht zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.
2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 24./25.04.2020 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, einschl.
örtlicher Bauvorschriften, mit Vorhaben- und Erschließungsplan, und der Entwurf der Begründung
einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom 12.05.2020 bis 19.06.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen und wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusammen mit der ortsüblichen
Bekanntmachung zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde Neuenkirchen zur Einsichtnahme
bereitgestellt.

Neuenkirchen, den 25.01.2021

gez. Brunkhorst
...................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1
„Biogasanlage Sprengel“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, mit Vorhaben- und
Erschließungsplan, nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am 15.10.2020 als Satzung (§ 10 BauGB) beschlossen sowie die Begründung einschl.
Umweltbericht (gem. § 9 Abs. 8 und § 2 a BauGB) gebilligt.

Neuenkirchen, den 25.01.2021

gez. Brunkhorst
......................................
Bürgermeister

Inkrafttreten

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften, mit Vorhaben- und Erschließungsplan, ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am
29.01.2021 in der Böhme-Zeitung und durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften, mit Vorhaben- und Erschließungsplan, ist damit am 29.01.2021 in Kraft
getreten.

Neuenkirchen, den 01.02.2021

gez. Brunkhorst
....................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1
„Biogasanlage Sprengel“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, mit Vorhaben- und
Erschließungsplan, ist die Verletzung von Vorschriften sowie beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges beim Zustandekommen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und
der Begründung einschl. Umweltbericht nicht geltend gemacht worden.

Neuenkirchen, den __.__.____

....................................
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit seinen
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen des Rates übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Neuenkirchen, den 01.02.2021

gez. Brunkhorst
.....................................
Bürgermeister

I. Textliche Festsetzungen

§ 1 Art der baulichen Nutzung - Sondergebiet „Bioenergie“
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO)

(1) Das festgesetzte Sondergebiet dient der Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Biogasanlage.
Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Bioenergie“ (SO-Gebiet) ist die
Errichtung und der Betrieb von "Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse" (z.B. Biogasanlage)
mit den zum Betrieb der Anlage erforderlichen Nebenanlagen, sonstigen Betriebs- und Lagerflächen
sowie Lagerhallen zulässig.

(2) Innerhalb des Sondergebietes sind neben der in Absatz 1 genannten Nutzung weitere Einrichtungen und
Nutzungen allgemein zulässig, wenn diese in einem funktionalen Zusammenhang mit der energetischen
Nutzung von Biomasse stehen (z.B. Aufbereitung des Biogases, Nutzung der Prozesswärme (z.B. zur
Trocknung von Gärresten und Holz), Gewinnung und Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz sowie
von Strom in das Elektrizitätsnetz).

(3) Als Biomasse sind nur pflanzliche Rohstoffe, Nebenprodukte pflanzlicher Herkunft sowie tierische
Exkremente im Sinne des § 42 Erneuerbare-Energie-Gesetz (Stand: 21.06.2018 – EEG 2017) bzw. die
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Biogasanlage gültige Fassung des EEG in Verbindung mit der
geltenden Biomasseverordnung (BiomasseV) zulässig.

(4) Die Produktionsleistung von Rohbiogas wird auf 3,5 Mio. Nm³ /Jahr und die Feuerungswärmeleistung
auf 4 MW begrenzt.

§ 2 Überschreitung der Grundflächenzahl (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Eine Überschreitung der innerhalb des Sondergebietes festgesetzten Grundflächenzahl für Vorhaben
gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist unzulässig.

§ 3 Höhenbegrenzung baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO)

(1) Die Höhe der baulichen Anlagen im SO-Gebiet wird auf max. 14 m begrenzt.

(2) Gemäß § 31 (1) BauGB sind von der im Bebauungsplan festgesetzten Höchstgrenze der Höhe baulicher
Anlagen Ausnahmen zulässig, soweit diese aus immissionsschutzrechtlichen Gründen (z.B.
Schornsteine) oder aus Gründen des technischen Betriebs (z.B. Aufzüge, Silos, usw.) erforderlich sind.
Für etwaige Ausnahmen wird die Höhe auf max. 3 m über dem festgesetzten Höhenmaximum
festgesetzt.

(3) Bezugsebene im Sinne dieser Satzung ist die zur Erschließung des Grundstückes notwendige
öffentliche Verkehrsfläche im Ausbauzustand. Steigt das Gelände von der Verkehrsfläche zum
Gebäude, so dürfen die o.g. Maße um einen Zuschlag überschritten werden; der zulässige Zuschlag
ergibt sich aus der Differenz zwischen der Höhe der natürlichen Geländeoberfläche, gemessen an der
der Verkehrsfläche zugewandten Seite des Gebäudes, in der Mitte der an die Verkehrsfläche
angrenzenden Grundstücksgrenze und der Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte Abweichungen
von bis zu 0,2 m sind zulässig.

§ 4 Abweichende Bauweise (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Innerhalb des Sondergebietes ist eine abweichende Bauweise als offene Bauweise ohne Beschränkung
der Länge der baulichen Anlagen zulässig.

§ 5 Private Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „landwirtschaftlicher Weg“
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten privaten Verkehrsflächen mit der besonderen
Zweckbestimmung „landwirtschaftlicher Weg“ dienen der Erschließung der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen und der Erschließung der Biogasanlage.

§ 6 Ableitung des Oberflächenwassers (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das auf den versiegelten Grundstücksflächen anfallende, unbelastete Oberflächenwasser ist durch
geeignete bauliche Maßnahmen zur Versickerung zu bringen. Das durch Biomasse verunreinigte und
sonstige anfallende Oberflächenwasser ist der Biogasanlage zuzuführen.
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§ 7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(1) Innerhalb der im Teilplan 2 festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die vorhandene Heckenanpflanzung mit Einzelbäumen
dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Der Ersatz ist gem. § 8 Abs. 1
zu pflanzen.

(2) Innerhalb der im Teilplan 3 festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die vorhandene Extensivgrünlandfläche dauerhaft zu
erhalten. Die Fläche ist durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Schnitt ab dem 15.06. jeden Jahres, 2.
Schnitt im Spätsommer) zu bewirtschaften. Eine Veränderung der Bodengestalt und des
Wasserhaushalts ist unzulässig. Eine Bearbeitung der Fläche durch Schleppen oder Walzen ist
bedarfsgerecht bis zum 1. April abzuschließen. Das Mahdgut ist abzuräumen.

(3) Innerhalb der im Teilplan 4 festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist das vorhandene Intensivgrünland in Extensivgrünland
umzuwandeln. Die Fläche ist durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Schnitt ab dem 15.06. jeden Jahres,
2. Schnitt im Spätsommer) zu bewirtschaften. Umbruch, Fräsen sowie Nachsaat oder Schlitzsaat und
Veränderungen der Bodengestalt und des Wasserhaushalts sind unzulässig. Eine Bearbeitung der
Fläche durch Schleppen oder Walzen ist bedarfsgerecht bis zum 1. April abzuschließen. Das Mahdgut
ist abzuräumen.

(4) Innerhalb der im Teilplan 5 festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die vorhandene Grünlandnutzung zu extensivieren
und den angrenzenden Sumpf- und Moorbereichen zuzuordnen. Die Fläche ist durch zweimalige Mahd
pro Jahr (1. Schnitt abhängig von Witterung und Bestandsentwicklung innerhalb eines Mahdfensters
vom 01.06. bis 15.06. jeden Jahres, 2. Schnitt mind. 8 Wochen nach dem ersten (Anfang/Mitte August))
zu bewirtschaften. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Ab dem 15.03. bis zur ersten Mahd sind
mechanische Pflegearbeiten (schleppen, striegeln etc.) unzulässig.

(5) Die gem. Abs. 2 bis 4 zu extensivierenden Flächen sind von den weiterhin in Nutzung stehenden
umgebenden Flächen durch eine Einzäunung, z.B. durch Eichenspaltpfähle, mit einem Abstand von 10
m, abzutrennen.

(6) Die in den Teilplänen 2 bis 5 festgesetzten Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind entsprechend dem Versiegelungsgrad dem
Baugrundstück im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Biogasanlage
Sprengel“ (Teilplan 1) zugeordnet.

§ 8 Flächen zum Anpflanzen und mit Bindungen an den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

(1) Auf den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern und Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB sind standortgerechte und ausschließlich im Naturraum heimische Laubgehölze (Sträucher und
Bäume) zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzungen sind aus 2 x
verpflanzten Sträuchern mit Höhen zwischen 60 bis 100 cm und Bäumen als 2 x verpflanzte Heister mit
Höhen zwischen 150 bis 200 cm herzustellen. Die Bäume und Sträucher sind zueinander versetzt, mit
einem Abstand von 1,50 m zueinander und in Gruppen von 5 bis 7 Stück pro Art zu pflanzen. Sie sind
so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein artenreiches, freiwachsendes Gehölz entwickeln kann. Die
Pflanzung und Artenauswahl richtet sich nach der unter Hinweis Nr. 4 beigefügten Artenliste. Eine
Neumodellierung vorhandener Erdwälle nach erfolgter Bepflanzung ist, mit Ausnahme von
Unterhaltungsmaßnahmen, unzulässig, die Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

(2) Innerhalb der zum Anpflanzen und mit Bindungen an den Erhalt von Bäumen und Sträuchern gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB festgesetzten Flächen sind die vorhandenen Baum- und
Strauchbestände zu erhalten und durch Pflanzungen gem. Abs. 1 derart zu ergänzen, dass sich eine
artenreiche, freiwachsende Hecke entwickeln kann. Die Pflanzungen und Gehölzbestände sind
dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige zu ersetzen. Der Ersatz ist gem.
Abs. 1 zu pflanzen.

(3) Innerhalb der festgesetzten Flächen mit Bindungen an den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB sind die vorhandenen Gehölzbestände als
artenreiche, freiwachsende Hecke dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige
zu ersetzen. Der Ersatz ist gem. Abs. 1 zu pflanzen. Eine Neumodellierung vorhandener Erdwälle nach
erfolgter Bepflanzung ist, mit Ausnahme von Unterhaltungsmaßnahmen, unzulässig, die Gehölze sind
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

(4) Die in Abs. 1 und 3 genannten Maßnahmen sind nach Beginn der Baumaßnahme, spätestens jedoch
innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Biogasanlage fertig zu stellen.

§ 9 Vorhaben- und Erschließungsplan (gem. § 12 Abs. 3 BauGB)

Ergänzend zu den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes sind der vom Vorhabenträger vorgelegte Vorhaben- und Erschließungsplan samt
Vorhabenbeschreibung verbindliche Teile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

II. Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Abs. 3 NBauO)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift ist identisch mit dem räumlichen
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Planes.

§ 2 Farbgebung von Außenbauteilen

(1) Für die Außenwände der baulichen Anlagen sind nur erdfarbene, braune, weiße, graue oder grüne
Farbtöne zulässig.

RAL- Farbton Bezeichnung

1015 Hellelfenbein 6005 Moosgrün
6024 Verkehrsgrün 6011 Resedagrün
6021 Blassgrün 6013 Schilfgrün
8002 Signalbraun 6025 Farngrün
8007 Rehbraun 6026 Opalgrün
8012 Rotbraun 6028 Kieferngrün
8015 Kastanienbraun 7037 Staubgrau
8024 Beigebraun 7005 Mausgrau
7002 Olivgrau 8017 Schokoladenbraun
7006 Beigegrau 7008 Khakigrau
6018 Gelbgrün 6003 Olivgrün
---- „Lodengrün“ 7035 Lichtgrau
6020 Chromoxidgrün 7033 Zementgrau
7023 Betongrau 

Graue und weiße Farbtöne sind allgemein zulässig (Sichtbeton). Geringfügige Abweichungen der
o.g. Farben sind zulässig. Die Farben sind in gebrochenen / gedeckten Farbtönen zu wählen. Größere
Zinkbauteile sind ebenfalls farblich auszuführen, um evtl. Spiegelungen zu verhindern.

(2) Ausnahmen gelten für Außenbauteile, deren Farbgebung auf technischen Erfordernissen basiert und für
untergeordnete Bauteile.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführen lässt oder durchführt, die nicht
den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung entspricht. Ein Zuwiderhandeln
kann mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von z.Zt. 500.000 € geahndet werden.

III. Hinweise

1. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), das durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung – PlanZV)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 309).

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244)

2. Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 „Biogasanlage Sprengel“ besteht aus dem Teilplan 1
(vorhabenbezogener Bebauungsplan mit seinen textlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften) und den Teilplänen 2 bis 5 (externe Kompensationsflächen).

3. Archäologische Denkmalpflege

Die Planungen liegen unmittelbar benachbart der archäologischen Fundstelle FStNr. 42. Daher ist mit
archäologischen Strukturen im Boden zu rechnen. Aus denkmalfachlicher Sicht ist es daher erforderlich,
die Erdarbeiten durch einen archäologischen Sachverständigen begleiten zu lassen, durch den
möglicherweise auftretende archäologische Überreste dokumentiert, ausgegraben und geborgen
werden.

Die archäologischen Arbeiten müssen durch einen Sachverständigen durchgeführt werden. Hierfür kann
eine archäologische Grabungsfirma herangezogen werden, die über nachgewiesenen Fachverstand für
die Durchführung der archäologischen Maßnahmen verfügt. Eine Auflistung von Grabungsfirmen findet
sich unter folgender Adresse: https://www.uni-bamberg.de/?id=8806

Die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der UDSchB und
dem NLD, Gebietsreferat Lüneburg anzuzeigen.

Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 4 Wochen
vor Beginn der weiteren Arbeiten durchgeführt werden. Die Kosten der fachgerechten Untersuchung,
Bergung und Dokumentation trägt der Veranlasser der Zerstörung (§ 6 Abs. 3 NDSchG).

Des Weiteren wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hingewiesen.
Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, sind
unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für archäologische
Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.

Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie
Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau-
und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge
meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen Denkmalschutzbehörde des Landkreis Heidekreis sowie
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4.       Artenliste für standortgerechte Gehölzpflanzungen
(siehe textliche Festsetzung § 8)

Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische Gehölzarten ergänzt werden.

* Erkenntnisse der Studie „Gehölzartenwahl im urbanen Raum unter dem Aspekt des Klimawandels"

5. Militärische Luftfahrt (LV-Radaranlage Visselhövede/Jettiefflugkorridor)

Das Plangebiet befindet sich im Interessenbereich der militärischen LV-Radaranlage Visselhövede
sowie in einem Jettiefflugkorridor. Solch ein Jettiefflugkorridor ist 10 km breit. Flughöhen von ca. 200 m
über Grund sind die Regel.

Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. keine Einwände, wenn bauliche Anlagen - einschl.
untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. Sollte diese Höhe
überschritten werden, sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr in jedem Einzelfall die Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur
Prüfung zuzuleiten.

Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, werden nicht anerkannt.

6. Altlastenrelevanz und Störfallverordnung

a. Der Betrieb der Biogasanlage ist als uneingeschränkt altlastenrelevant einzustufen. Während des
Betriebes hat gem. §§ 6, 8 Abs. 1 und 2 und § 13 Abs. 1 BBodSchG i. V. m. der BBodSchV der 
Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück und derjenige,
der Verrichtungen auf dem Grundstück durchführt oder durchführen lässt, die zu Veränderungen 
der Bodenbeschaffenheit führen, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen zu treffen. Sollten nach Beendigung der Nutzung Boden- und 
Grundwasserverunreinigungen festgestellt werden, sind diese gem. der Anforderungen des 
BBodSchG i. V. m. der BBodSchV durch den Grundstückseigentümer zu sanieren.

b. Die Biogasanlage ist gemäß der Störfallverordnung (12. BImSchV) als Störfallbetrieb verzeichnet.

7. Hinweise zu Maßnahmen und sonstigen Regelungen für den Artenschutz

a. Die Baufeldfreiräumung und Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 
(außerhalb der Brutzeit) zulässig. Ein abweichender Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist im 
Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Heidekreis zu beantragen und nur 
nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.

b. Im Baufeld sind ggf. vorhandene Höhlenbäume vor Fällung auf Fledermausbesatz zu kontrollieren
und die Ergebnisse zu dokumentieren (Fachmann für Fledermäuse). Der Bericht ist vor Fällung 
der Höhlenbäume der Naturschutzbehörde des Landkreises Heidekreis zur Prüfung vorzulegen. 
Die Fällung eines durch Fledermäuse genutzten Höhlenbaumes ist im Einzelfall bei der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Heidekreis zu beantragen und nur nach vorheriger Prüfung
und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.

8. Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln (siehe textliche Festsetzung § 7)

Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, mineralische Stickstoffdüngung und Gülleausbringung ist
aus Gründen des Boden- und Artenschutzes zu verzichten.

9. Anrechnung von Kompensationsmaßnahmen aus Baugenehmigungen (Wall)

Der bereits vorhandene und durch Baugenehmigungen baurechtlich gesicherte Wall kann entsprechend
vorausgegangener Planungen in Verbindung mit den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
festgesetzten Pflanzmaßnahmen als Kompensationsmaßnahme angerechnet und berücksichtigt
werden.
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